Dienstvereinbarung: Leistungsentgelt – dreistufiges Bewertungssystem

Zwischen der Dienststellenleitung – vertreten durch … – und dem Personalrat oder der Mitarbeitervertretung – vertreten durch den/die Vorsitzende/n … – wird die folgende Dienstvereinbarung zum Leistungsentgelt geschlossen: 

Präambel
Ziele des Leistungsentgelts in Form der Leistungsprämie sind:
•	die Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen
•	die Stärkung von Motivation und Eigenverantwortung der Beschäftigten
•	die Förderung der Kompetenz von Führungskräften

§ 1 Geltungsbereich
Die Dienstvereinbarung gilt für die Tarifbeschäftigten der Dienststelle, die unter den Geltungsbereich des TVöD fallen. 

§ 2 Bildung des Leistungsbudgets
In den Jahren … wird einheitlich ein Prozent der Bruttovorjahresentgelte der Tarifbeschäftigten der Dienststelle in das Leistungsbezahlungsbudget eingestellt.

§ 3 Verteilung des Leistungsbudgets
Das Leistungsbudget wird ausschließlich für die Zahlung des Leistungsentgelts in Form von Leistungsprämien gemäß dieser Vereinbarung verwendet. Das Gesamtvolumen soll jährlich vollständig ausgeschüttet werden. Wird es das nicht, wird der verbleibende Betrag in das Budget des nächsten Jahres eingestellt. Die Verteilung des Budgets erfolgt nach einem Punktebewertungsverfahren. Für jeden Beschäftigten wird ein pro Punkt ermittelter Geldwert mit seinem tatsächlich individuell erreichten Punktwert oder mit dem von seiner Gruppe erreichten Punktwert multipliziert. Die paritätische Kommission überprüft am Jahresende, ob es zu einer Begünstigung einzelner Beschäftigter kam.

§ 4 Sozialversicherung
Die mit der Zahlung der Leistungsprämie, der Ausschüttung des Budgets oder der Leistungspauschale verbundenen Aufwendungen des/der Arbeitgebenden zur Sozialversicherung oder Altersversorgung trägt die Dienststelle. 

§ 5 Grundsätze zur Bestimmung von Leistung
Zwingende Grundsätze bei der Einführung von Leistungsentgelten sind:
•	Die Leistungen sind in der regelmäßigen Arbeitszeit zu erbringen.,
•	Die Leistungsergebnisse müssen durch die Beschäftigten beeinflussbar und erreichbar sein.
•	Bei der Vereinbarung und Feststellung von Leistung sind die individuellen Voraussetzungen der Beschäftigten (z. B. Leistungsminderung, Schwerbehinderung) entsprechend zu berücksichtigen.
•	Die Leistungssysteme müssen diskriminierungsfrei gestaltet sein.
•	Die Leistungsentgelte können auch für Teams bzw. Arbeitsgruppen vereinbart werden.








§ 6 Zielvereinbarung
Allen Beschäftigten ist der Abschluss einer Zielvereinbarung zu ermöglichen. Der Abschluss einer Zielvereinbarung ist freiwillig, sie berührt nicht den Arbeitsvertrag. Der/die Beschäftigte oder das Team ist gleichberechtigte/r Verhandlungspartner/in. Kann zwischen der direkten Führungskraft und dem/der Beschäftigten kein Einvernehmen über eine Zielvereinbarung erreicht werden, kommt eine Zielvereinbarung nicht zustande. Es können bis zu fünf Ziele vereinbart werden, mit folgenden Zielerreichungsgraden:

•	Stufe 1: volle Zielerreichung
•	Stufe 2: überwiegende Zielerreichung
•	Stufe 3: Zielerreichung verfehlt

Die zu vereinbarende Ziele müssen realistisch, beeinflussbar und präzise beschrieben sein. Sie müssen gesundheitlich zumutbar und in der jeweiligen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit zu erreichen sein. Es kann sich sowohl um qualitative als auch um quantitative Ziele handeln.

Treten Ereignisse ein, die eine Zielerreichung ganz oder teilweise unmöglich machen und von den Beschäftigten nicht zu vertreten sind, ist das Leistungsziel neu zu bestimmen. Alternativ kann die bisher erreichte Leistung bewertet und ein entsprechendes Leistungsentgelt bezahlt werden.
Die Bewertung der vereinbarten Ziele erfolgt mittels eines Punktesystems. Dabei sind dem durchschnittlichen Zielerreichungsgrad folgende Punktzahlen zugeordnet:

•	Stufe 1: 2 
•	Stufe 2: 1 
•	Stufe 3: 0

Rechnerische Bruchteile sind ab 0,50 nach oben auf eine volle Zahl zu runden, bis 0,49 abzurunden. Nach der in der Zielvereinbarung festgelegten Laufzeit findet ein Zielerreichungsgespräch statt. Gegenstand dieses Gesprächs ist die Feststellung der Ziel­erreichung und der damit erreichten Punkte. Sofern im Ziel­erreichungsgespräch kein Einvernehmen über einzelne Ziel­erreichungsgrade oder den durchschnittlichen Zielerreichungsgrad erzielt wird, kann sich der/die Beschäftigte schriftlich bei der Paritätischen Kommission (§ 11) beschweren. Die Rechte des Personalrats bleiben hiervon unberührt.

§ 7 Systematische Leistungsbewertung
Systematische Leistungsbewertung ist die auf einem festgelegten System beruhende Feststellung der erbrachten Leistung nach messbaren oder objektivierbaren Kriterien. Es wird ein dreistufiges Bewertungssystem nach dem folgenden Schema vereinbart:

•	Stufe I: eine die Anforderungen übertreffende Leistung
•	Stufe II: eine den Anforderungen entsprechende Leistung
•	Stufe III: eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung

Die Bewertung erfolgt nach den folgenden Kriterien:

•	Arbeitsqualität
•	Arbeitsquantität
•	Adressatenorientierung
•	Wirtschaftlichkeit
•	Zusammenarbeit
•	sowie bei Führungskräften: Führungsverhalten
Für jedes Kriterium ist die erreichte Leistungsstufe festzulegen. Aus den Einzelergebnissen ist die durchschnittliche individuelle Leistungsstufe zu ermitteln, die für die Leistungsbewertung ausschlaggebend ist.

Den Leistungsstufen werden folgende Punktwerte zugeordnet:

•	Stufe I: 2
•	Stufe II: 1
•	Stufe III: 0

§ 8 	Verbindung von Zielvereinbarung und systematischer Leistungsbewertung
Bei Verbindung der Instrumente werden die Ergebnisse entsprechend dem in der jeweiligen Zielvereinbarung festgelegten Anteil zusammengefasst.

§ 9 Bewertung und Auszahlung der Leistungsentgelte
Nach Abschluss der Bewertungsperiode werden alle Gesamtpunktwerte der Beschäftigten der Dienststelle zusammengezählt. Aus der Division „Budgetvolumen geteilt durch Anzahl der erreichten Punkte“ errechnet sich der Euro-Wert eines Punktes. Dieser Punktwert wird mit der Anzahl der jeweils individuell erreichten Punkte multipliziert und ergibt die Höhe der individuell zur Auszahlung kommenden Leistungsprämie. Bei Gruppen ist der für die Gruppe ermittelte Gesamtpunktwert durch die Anzahl der Gruppenmitglieder zu teilen, um den individuellen Punktwert eines Gruppenmitglieds zu erhalten.

§ 10 Zeitliche Festlegungen

•	Leistungszeitraum: Der erste Leistungszeitraum wird für die Monate Juli … bis .... festgelegt.
•	Die folgenden Zeiträume betragen jeweils ... Kalendermonate.
•	Feststellungszeitpunkt für die individuelle Höhe der Prämie ist jeweils drei Monate nach Ende des Leistungszeitraums.
•	Die Auszahlung erfolgt jeweils mit den Bezügen für ...

§ 11 Rechte und Information des Personalrats
Bis spätestens 31.03. des laufenden Jahres erhält der Personalrat eine Aufstellung über das Leistungsentgeltvolumen sowie eine kumulierte Aufstellung nach den einzelnen Entgeltarten (wie etwa Monatstabellenentgelt, Zulagen, Besitzstandszulagen) sowie Überschussbeträge aus dem Vorjahr. Spätestens drei Monate nach dem Ende eines Leistungszeitraums wird der Personalrat detailliert und anhand von schriftlichen Unterlagen über die Verteilung des Leistungsentgelts im vorangegangenen Jahr unterrichtet. 

§ 12 Paritätische Kommission
Die paritätische Kommission wird durch Dienststelle und Personalrat mit jeweils drei Vertretern besetzt. Die Aufgaben der paritätischen Kommission sind:

•	Entwicklung und ständiges Controlling des betrieblichen 
Systems
•	Erarbeitung von Empfehlungen an die Betriebsparteien für notwendige Korrekturen des Systems bzw. Systembestandteile
•	Beratung über schriftlich eingereichte Beschwerden, die sich auf Mängel des Systems bzw. seine Anwendung beziehen




§ 13 Datenschutz
Alle gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz werden in Absprache mit der/dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten eingehalten.

§ 14 Rechte und Information der Beschäftigten
Die Beschäftigten werden durch Schulungen, Workshops und/oder Informationsveranstaltungen mit dieser Dienstvereinbarung und dem vereinbarten System der Leistungsbewertung vertraut gemacht. Von allen Unterlagen (Dienstvereinbarung mit Anlagen sowie alle persönlichen Dokumente) erhalten die jeweils betroffenen Beschäftigten eine Kopie. Sie haben das Recht, sich bei der paritätischen Kommission schriftlich über Mängel des Systems bzw. seiner betrieblichen Anwendung zu beschweren. 

§ 15 Inkrafttreten
Diese Dienstvereinbarung tritt am … in Kraft. Sie ist befristet bis zum ... Darüber hinaus wird die Nachwirkung ausgeschlossen. Spätestens drei Monate vor Ablauf der Befristung verhandeln Dienststelle und Personalrat über eine einvernehmliche Fortsetzung und/oder Veränderung dieser Vereinbarung. 


_______________
Ort, Datum

_______________
Unterschriften

